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 Tipps & Termine

Die 3. Sitzung des Stadtrates Schwarzenberg  
findet am Montag, dem 30.09.2019 um 17:15 Uhr 
im Rathaus, Ratssaal 1. OG, Straße der Einheit 20 

in 08340 Schwarzenberg statt.
Die Tagesordnung finden Sie auf www.schwarzenberg.de (oben 
rechts – grauer Block „Ortsübliche Bekanntgaben der Großen 
Kreisstadt Schwarzenberg“).

130 Jahre Oberschule Stadtschule Schwarzenberg
Am 1. und 2. Oktober 2019 wer-
den die Feierlichkeiten zum 
130-jährigen Bestehen der Ober-
schule Stadtschule in Schwar-
zenberg begangen. Im Rahmen 
der Festveranstaltung wird auf 
Zeitreise gegangen und ein tolles 
Schulfest rund um das Schulge-
lände rundet die Feierlichkeiten 
ab. Hier hat sich die Oberschule 
ein tolles Programm überlegt – 
von Tanzschule über Theater-
stück „Schule früher & heute“, 
Schülercafe mit Essen, ebenfalls 
von früher und heute, bis zur 
Bastelstrecke ist alles dabei. Am 
Schulfest nehmen neben den 
Schülerinnen und Schülern der 
Oberschule auch alle vierten 
Klassen der kommunalen Grund-
schulen im Stadtgebiet teil. Es 

handelt sich aber nicht um eine 
öffentliche Veranstaltung.
Zuschauer sind hingegen am  
2. Oktober 2019 von 8:00 – 
10:00 Uhr zum Spendenlauf 
gern gesehen. Beginnend an der 
Litfasssäule in der Erlaer Stra-
ße führt der Lauf über die Unte-
re Schloßstraße, den Markt und 
zurück zum Ausgangspunkt. Die 
Spenden gehen zu Gunsten des 
Fördervereins der Oberschule.

 Verschiedenes

Kulinarische Kräuterwanderung lockt  
zahlreiche Teilnehmer

Mitte September fand eine ku-
linarische Kräuterwanderung 
statt. Insgesamt 25 Teilnehmer 
machten sich zur genuss- und 
aussichtsreichen Wanderung auf 
den Weg rund um den Galgen-
berg. Während der ca. 2 stün-
digen Wanderung lernten die 
aufmerksamen Teilnehmer unter 
fachlicher Anleitung, wie die ver-
schiedenen heimischen Kräuter 
zu erkennen und zu bestimmen 
sind und was bei deren Bear-

beitung beachtet werden muss. 
Am Ende der Wanderung gab 
es für die Teilnehmer als kleine 
Überraschung noch Kräuterköst-
lichkeiten zum Probieren. Die 
Kräuterwanderungen werden 
regelmäßig durch die Schwar-
zenberg-Information einmal im 
Frühjahr und einmal im Herbst 
organisiert und sind bei großen 
und kleinen Gästen sehr beliebt. 
Der nächste Termin ist für April 
2020 geplant.

Wandergruppe auf dem Galgenberg mit Blick auf Schloss und Kirche. 
 Foto: Stadtverwaltung Schwarzenberg

Schwarzenberg präsentiert sich  
zur Festveranstaltung in Freiberg

Am 14.9.2019 präsentierte sich 
die Stadt Schwarzenberg ge-
meinsam mit weiteren Kommu-
nen und Vereinen auf der Welter-
bemeile rund um den Obermarkt 
in Freiberg im Rahmen des Fe-
stes „Glück auf Welterbe“. Im 
Mittelpunkt der Präsentation 
stand dabei der Schwarzenberger 
Bestandteil der Montanregion, 
das Bergbaugebiet Rother Berg 
mit dem zugehörigen Herrenhof 
Erlahammer. Weiterhin wurde 
das Schloss Schwarzenberg als 
assoziierter Bestandteil und das 
Besucherbergwerk Zinnkam-
mern Pöhla als attraktives Aus-
flugsziel zu diesem Thema vorge-
stellt. Dirk Weißbach, Leiter der 
Schwarzenberg-Information, war 

sehr zufrieden mit der großen 
Nachfrage und dem Interesse 
am Stand der Stadt Schwarzen-
berg. „Das Interesse am Herren-
hof, an der städtischen Berg-
baugeschichte im Allgemeinen 
und den Angeboten im Schloss 
Schwarzenberg war enorm“, sag-
te er im Anschluss.

Bei der Festveranstaltung und 
dem Großen Bergmännischen 
Zapfenstreich anlässlich der 
offiziellen Übergabe der Ur-
kunde zum UNESCO-Welterbe 
an die Montanregion Erzgebir-
ge / Krušnohorí war auch die 
Schwarzenberger Knappschaft 
mit insgesamt 12 Bergbrüdern 
vertreten. 

Großes Interesse am Stand der Stadt Schwarzenberg.
 Foto: Stadtverwaltung Schwarzenberg

„Eisen, Zinn und Handwerkskunst in Schwarzenberg und Abertamy – Zeitzeu-
gen der montanen Kulturlandschaft Erzgebirge/Krušnohorí“ Nr.: 100261941

Tolles Schülerprojekt zur art-figura  
in der Oberschule Schwarzenberg

Am 16.09.2019 begann im PER-
LA CASTRUM – Ein Schloss voller 
Geschichte ein Schülerprojekt zur 
Kunstausstellung art figura mit 
Schülern der Oberschule Stadt-
schule und dem Ausstellungs-
leiter Anatoli Budjko. Bis zum 
7. Oktober 2019 finden immer 
montags jeweils 2 Doppelstun-
den statt. 
Am 16.09.2019 stand eine Füh-
rung durch die Kunstausstellung 

mit Anatoli Budjko auf dem Stun-
denplan. An den darauffolgenden 
Montagen erschaffen die Schüler/
innen unter seiner Anleitung ei-
gene Kunstobjekte zum Thema 
„Nach allen Seiten“, die im kom-
menden Jahr in einer Ausstellung 
im Museum gezeigt werden sollen. 
Ein tolles Projekt! Die Kunstaus-
stellung zum Schwarzenberger 
Kunstpreis art-figura ist noch bis 
zum 11. Oktober 2019 zu sehen.

 Verschiedenes

Parkhaus Forstparkplatz

Am 24.06.2019 hat der Stadtrat ei-
nen Grundsatzbeschluss zum Bau 
des Parkhauses an der Erlaer Straße 
getroffen. Voraussetzung der Wei-
terarbeit war, dass verbindliche Zu-
sagen zur künftigen Anmietung von 
Stellplätzen im geplanten Parkhaus 
vorliegen. Die Stadtverwaltung hat 
Eigentümer in der Altstadt ange-
schrieben. Es sind eine Vielzahl von 
Rückmeldungen eingegangen. 
Die Stadtverwaltung weist darauf 
hin, dass auch Mieter, Gewerbe-
treibende oder deren Beschäftigte  

einen Antrag auf Anmietung eines 
Stellplatzes stellen können. Hier-
zu wird eine Frist bis 07.10.2019 
eingeräumt. Vorverträge werden 
unter folgenden Konditionen ab-
geschlossen: Nutzungsentgelt 35 € 
zzg. MwSt / Monat und Stellplatz, 
Beginn des Mietverhältnisses ab Er-
öffnung des Parkhauses sowie eine 
Mindestlaufzeit von 2 Jahren. Das 
Formular ist im Bürgerservice im 
Rathaus erhältlich. Für Fragen steht 
das Sekretariat des Bauamtes unter 
03774 266 401 zur Verfügung.

Verbot des Verbrennens pflanzlicher Abfälle

Das Landratsamt des Erzgebirgs-
kreises hat Anfang April darüber 
informiert, dass das Verbren-
nen von pflanzlichen Abfällen 
aus nicht gewerblich genutzten 
Gartengrundstücken nicht mehr 
zulässig ist. Die bisher bestehen-
de Ausnahmeregelung für die 
Monate April und Oktober war 
in der Pflanzenabfallverordnung 
verankert, die im März mit der 
Neufassung des Gesetzes über die 
Kreislaufwirtschaft und den Bo-
denschutz im Freistaat Sachsen 
außer Kraft getreten ist.
Pflanzliche Abfälle aus privaten 
Haushalten müssen dem öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungs-
träger, hier dem Zweckverband 
Abfallwirtschaft Südwestsachen, 
überlassen werden, wenn sie 
nicht auf dem Grundstück auf 
dem sie angefallen sind, verwertet 
werden können (z.B. durch Kom-
postierung). Weiterhin stehen 
die Entsorgungsmöglichkeiten in 
Wertstoffhöfen oder die Nutzung 
der Biotonne zur Verfügung.
Grundsätzlich bedarf das Ab-
brennen von offenen Feuern ge-
mäß Polizeiverordnung der Stadt 
Schwarzenberg der Erlaubnis 
durch die Ordnungsverwaltung 
der Stadt. Genehmigungsfähig 
sind nur kleinere Lagerfeuer zu 
einem bestimmten Anlass mit 
bis zu 1,20 Meter Flammenhö-
he. Dabei dürfen nur Brennstoffe 
verwendet werden, die spezi-
ell für das Ereignis hergestellt 
wurden, also naturbelassenes, 

gestückeltes Holz oder holziger 
Baumschnitt von künstlichen 
Anhaftungen befreit und für eine 
raucharme Verbrennung getrock-
net. Keinesfalls dürfen pflanzliche 
Abfälle zum Zwecke der Beseiti-
gung verbrannt werden – schon 
gar nicht andere Abfälle. Die Ein-
haltung der Anforderungen wird 
von der Ordnungsverwaltung 
kontrolliert. Für die Erlaubnis 
wird eine Gebühr in Höhe von 
18,50 € erhoben.
Keiner Erlaubnis bedürfen Koch- 
und Grillfeuer in befestigten Feu-
erstätten oder in handelsüblichen 
Grillgeräten. Das Abbrennen von 
handelsüblichen Schwedenfeu-
ern und Holz in handelsüblichen 
Feuerkörben ist ebenfalls erlaub-
nisfrei. Für die Brennmaterialien 
gelten die gleichen Anforderun-
gen wie bei einem Lagerfeuer. 
Der Brandschutz ist in allen Fäl-
len zu beachten und es dürfen 
keine Belästigungen Dritter durch 
Rauch oder Gerüche entstehen.
Ungenehmigte Feuer sowie 
Verstöße gegen das Verbot der 
Abfallverbrennung können als 
Ordnungswidrigkeit mit Buß-
geld geahndet werden. Der Ein-
satz der Freiwilligen Feuerwehr 
Schwarzenberg zur Ablöschung 
ungenehmigter Feuer ist kosten-
pflichtig.
Bei Rückfragen steht die Ord-
nungsverwaltung der Stadt 
Schwarzenberg unter der Ruf-
nummer 03774/266-300 gern zur 
Verfügung.

 Verschiedenes
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